
 
AD-HOC-MITTEILUNG nach § 15 WpHG 

 

 

 
Bertelsmann AG gibt das Ergebnis der Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten für Genussscheine ausgegeben 2001 (Genussscheine 
2001) und die Erhöhung des Maximalbetrages bekannt 
 
 
Gütersloh, den 23. Februar 2010. Die Bertelsmann AG hat die am 2. Februar 
2010 bekannt gegebene Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten durch 
die Gläubiger der Genussscheine 2001 (ISIN DE0005229942, WKN 522994) 
abgeschlossen. Der Bertelsmann AG wurden Genussscheine 2001 im 
Gesamtgrundbetrag von Euro 214.295.210,00 wirksam zum Kauf angeboten. Die 
Bertelsmann AG hat den Maximalrückkaufbetrag von Euro 150.000.000,00 auf 
Euro 214.295.210,00 erhöht und sämtliche wirksam abgegebenen 
Verkaufsangebote angenommen.  
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